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Kirchenasyl in Bremen auch für Personen aus anderen Bundesländern? 
 
Anfrage der Abgeordneten Sigrid Grönert, Frank Imhoff und Fraktion der CDU 
 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Was geschieht nach Ablauf des Kirchenasyls mit den Personen, die für ihr Kir-
chenasyl aus anderen Bundesländern nach Bremen kamen und wie viele Personen 
betraf das in den letzten drei Jahren? 
 
2. Gibt es ein standardisiertes Verfahren zur Rückführung in die zuständigen Bun-
desländer: wie oft wurde dieses in den letzten drei Jahren angewendet und wie viele 
Personen blieben nach Beendigung des Kirchenasyls letztlich doch in Bremen? 
 
3. Setzt sich der Senat dafür ein (wenn ja, wie und mit welchen bisherigen Ergebnis-
sen), dass Kirchenasylfälle in Bremen künftig nur noch Fälle umfassen, in denen bre-
mische Ausländerbehörden die Zuständigkeit haben? 

Zu Frage 1: 
Als Ablauf des Kirchenasyls wird nachfolgend der Abschluss des Dossierverfahrens 
durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (kurz: BAMF) verstanden.  
Nach Ablauf des Kirchenasyls hat die aufgenommene Person die kirchlichen Räum-
lichkeiten zu verlassen und selbstständig in das zuständige Bundesland zurückzu-
kehren. Bei nachgewiesener Bedürftigkeit kann hierbei durch die Zentrale Aufnahme-
stelle für Asylbewerber und Flüchtlinge Unterstützung bei Tragung der Reisekosten 
gewährt werden.  
Der Senat führt keine Statistik darüber, wie viele Kirchenasylfälle in Bremen sich in 
Fremdunterbringung befinden. Diese Daten werden nicht erfasst. Auf Anfrage bei 
den Landeskirchen ergibt sich, dass gegenwärtig in der Stadtgemeinde Bremen in 
keinem der 12 bestehenden Kirchenasylfälle eine Fremdunterbringung vorliegt. In 
der Stadtgemeinde Bremerhaven bestehen gegenwärtig 19 Fälle von Fremdunter-
bringung.  
Hintergrund der fehlenden Datenvorhaltung ist, dass für Kirchenasylfälle in Fremdun-
terbringung die bremischen Ausländerbehörden nicht zuständig sind und in der Re-
gel auch keine Kenntnis erlangen. Die Mitteilungspflicht der aufnehmenden Kirche 
besteht nur gegenüber dem BAMF, welches wiederum die zuständige Ausländerbe-
hörde informiert. Eine Beteiligung der örtlichen Ausländerbehörde findet hingegen 
nicht statt.  

Zu Frage 2: 
Es gibt kein standardisiertes Verfahren für die Rückkehr von Personen, die nach Ab-
lauf des Kirchenasyls in ihre Aufnahmeeinrichtung zurück müssen. Dem Senat ist 
kein Fall bekannt, in dem die Rückkehr in die Aufnahmeeinrichtung problematisch 
gewesen wäre.  
Die Rückkehr ließe sich aber auch im Wege des Verwaltungszwangs durchsetzen.  

Zu Frage 3: 
Der Senat setzt sich für die Reduktion der Fremdunterbringungs-Fälle ein. Hierzu 
steht der Senator für Inneres und Sport (SIS) in einem kontinuierlichen Dialog mit der 
Bremischen Evangelischen Kirche und der Lutherisch-Evangelischen Landeskirche 
Hannover. 



Bezüglich der länderübergreifenden Kirchenasylgewährung haben der SIS und die 
Kirchen ein gemeinsames Verständnis erzielt, wie der gemeinsamen Presseerklä-
rung vom 19.12.2024 entnommen werden kann. 


